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1. Name, Sitz, Zweck 
1.1. Name, Sitz 

Unter dem Namen Kinder-/Jugendchor St. Anton ∙ St. Michael besteht ein 

Verein gemäss Art 60 ff ZGB mit Sitz in Luzern. 

 

1.2. Zweck 

Der Kinder-/Jugendchor bezweckt die musikalische Förderung von Kindern 

und Jugendlichen in Luzern – grösstenteils aus den Quartieren 

Tribschen/Langensand/Sternmatt.  

 

Im Sinne der Jugendarbeit werden auch Aktivitäten ausserhalb des 

eigentlichen Chorbetriebs durchgeführt (Reisen, Lager, Gesprächsrunden 

etc.). 

 

Der Chor ist ein gemeinnütziger, nicht gewinnorientierter Verein nach  

Art.60 ZGB in Art. 1 

2. Mitgliedschaft 
2.1. Mitglieder 

Mitglieder des Kinder-/Jugendchors St. Anton ∙ St. Michael sind die im 

Mitgliederverzeichnis aufgeführten Personen. 

Pflichten der Mitglieder: 

- Beteiligung an musikalischer und gesellschaftlicher Tätigkeit des 

Vereins 

- Regelmässiger Probenbesuch 

- Entschuldigung bei Abwesenheit 

- Teilnahme an Vereinsanlässen 

- Teilnahme an Vereinsversammlungen 

- Bezahlung des Jahresbeitrages 

- Rechtzeitige Abgabe von Terminblättern und An- oder Abmeldungen der 

verschiedenen Anlässen und des Lagers. 

2.2. Verbandszugehörigkeit 

Der Verein ist Mitglied des Kreis-, Regional- oder Bezirksverbandes sowie 

des Kantonalverbandes der Luzerner Chöre. Durch diese Mitgliedschaft ist 

er automatisch dem Dachverband der Schweizer Laienchöre, der 

Schweizerischen Chorvereinigung, angeschlossen. 

 

2.3. Aufnahme 

Kinder und Jugendliche können jederzeit beitreten. 

 

2.4. Austritt/ Ausschluss 

- Die Mitgliedschaft erlischt beim Austritt aus dem Chor. 

- Bei Nichteinhalten von Pflichten (siehe 2.1.)kann nach einer Mahnung 

der Ausschluss erfolgen. 



 

3. Organe 
3.1. Zugehörigkeit 

Der Kinder-/Jugendchor St. Anton ∙ St. Michael ist Teil der Jugendarbeit 

und Kirchenmusik der katholischen Kirche Stadt Luzern. 

 

Der Hauptsitz ist in den Pfarreien St. Anton ∙ St. Michael Luzern.  

 

3.2. Versammlung 

Bei der Planungssitzung in den ersten Monaten des Jahres wird die 

Rechnung den Mitgliedern präsentiert und genehmigt. Beim Familienabend im 

Herbst wird die Rechnung zur Information den Eltern vorgelegt. 

 

3.3. Leitung 

Die Leitung des Chors wird durch den Pfarreileitenden und die katholische 

Kirchgemeinde Stadt Luzern bestimmt. 

 

3.4. Vorstand 

Dem Vorstand gehören an: 

- Musikalische Leitung 

- Präsident/ Präsidentin 

- Kassierer / Kassiererin 

- Mitglied Pfarreileitung 

- Protokollführer/Protokollführerin 

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. 

4. Finanzen 
4.1. Hauptträger 

Der Kinder-/Jugendchor St. Anton ∙ St. Michael wird finanziell von der 

kath. Kirche Stadt Luzern getragen. Darin enthalten sind: 

- Lohn der Chorleitung 

- Benützung der Infrastruktur (Proberäume, Konzerträumlichkeiten 

etc.) 

- Jährlicher Beitrag pro Chormitglied 

 

4.2. Jahresbeitrag 

Die Kinder und Jugendlichen bezahlen pro Jahr einen Mitgliederbeitrag. 

Dieser wird an der Mitgliederversammlung bestimmt. 

 

4.3. Gönner/Sponsoren 

Durch Einnahmen von Gönnern und Sponsoren werden verschiedene Projekte 

und Anlässe wie Konzerte und Lager mitfinanziert. 

 

4.4. Jahresrechnung 

Die Jahresrechnung wird an der Planungssitzung den Mitgliedern 

präsentiert und genehmigt. Die Versammlung wählt eine Revisionsstelle. 

Sie hat die Buchhaltung und Kassaführung des Vereins zu prüfen und der 

Versammlung Antrag auf Genehmigung oder Nichtgenehmigung der 

Jahresrechnung zu stellen. 

 

4.5. Zeichnungsberechtigte 

Der Präsident und die Pfarreileitung zeichnen für den Verein je einzeln. 



 

4.6. Vermögen: Haftung 

Den Mitgliedern steht kein Recht auf das Vermögen des Vereins zu. Der 

Verein haftet ausschliesslich mit seinem eigenen Vermögen. Jede 

persönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen. 

5. Auflösung des Chors 
Die Auflösung des Chors kann nur über die katholische Kirche Stadt Luzern 

erfolgen. Das Vereinsvermögen wird für die Kinder-/Jugendarbeit der  

katholischen Kirche Stadt Luzern verwendet. 

 

Genehmigt durch die Pfarreien St. Anton ∙ St. Michael Luzern: 

Luzern, den 16. April 2018 

 

Die Chorleitung      Die Pfarreileitung 

 

 

Thomas Walpen     Thomas Lang 

 


